
Musikwerkstatt der Grund- und Mittelschule Saal a.d.Donau - Schulungsvertrag 
 

Für den Schüler / die Schülerin ………………………………………………………………….. 
 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………. 
 

Telefonnummer: …………………………………………………………………………………… 
 

wird ab ……………… folgender Musikunterricht vereinbart: 
 

Lehrer(in): ………………………………..…….., Instrument: ………………………………….. 
 

1. Sopranflöte 
a. im Gruppenunterricht (3-5) à 45 Minuten 29,00 € ☐ 

b. im Zweierunterricht à 30 Minuten 20,00 € ☐ 
2. sonstiger Instrumentalunterricht  

(Klavier, Violine, Saxophon, Klarinette, Querflöte, Keyboard, 
Klassische Gitarre, Akkordeon, Trompete) 

a. im Einzelunterricht à 45 Minuten 71,00 € ☐ 

b. im Einzelunterricht à 30 Minuten 48,00 € ☐ 

c. im Zweierunterricht à 45 Minuten 40,00 € ☐ 

d. im Zweierunterricht à 30 Minuten 32,00 € ☐ 

e. im Dreierunterricht à 45 Minuten 31,00 € ☐ 

3. Gruppenunterricht (45 Minuten) Chor/Stimmbildung 6,00 € ☐ 

4. Ensembleunterricht (45 Minuten)  12,00 € ☐ 
(nur zusammen mit einem Instrumentalunterricht buchbar) 

 

Die Allgemeine Geschäftsbedingungen der Musikwerkstatt der Grund- und Mittelschule Saal a.d.Donau in der derzeit gültigen 
Fassung und die Informationen zur DSGVO (siehe Rückseite), habe ich gelesen und erkenne sie an. Dieser Schulungsvertrag 
und die Zahlungspflicht treten mit Beginn des Unterrichts in Kraft. Ich ermächtige den Schulverband Mittelschule Saal a.d.Donau, 
Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift monatlich einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Schulverband Mittelschule Saal a.d.Donau auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Allgemeinen Informationen 
zur Anmeldung und den Zahlungsbedingungen der Gebühren (siehe Rückseite) habe ich gelesen. 
 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 
 
Wiederkehrende Zahlungen/Recurrent Payments 
 
Zahlungsempfänger 

Schulverband Mittelschule Saal a.d.Donau 
Rathausstr. 4 
93342 Saal a.d.Donau 

 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer (CI/Creditor Identifier) Mandatsreferenz 

   
 

SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich/Wir ermächtige(n) den Schulverband Mittelschule Saal a.d.Donau, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von 

Name des Zahlungsempfängers: Schulverband Mittelschule Saal a.d.Donau 
auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Name Kontoinhaber: 
 
Straße / Nr.: 
 
PLZ / Ort: 
 
  
Name der Bank:  
 

IBAN:   D E                     
 

BIC:             
 
 

Ort, Datum: 

 
 

Unterschrift: 
 



 

Allgemeine Informationen zur Anmeldung und den Zahlungsbedingungen der Gebühren 
 

Musikwerkstattjahr 
Das Musikwerkstattjahr beginnt am 1. September und endet am 31. August. Es gelten die Ferien- und Feiertagsregelungen der 
allgemeinen Schulen in Bayern. 
 

Schulungsverhältnis 
Das Schulungsverhältnis wird grundsätzlich durch den Abschluss dieses Schulungsvertrages (siehe Vorderseite) begründet. Die 
Anmeldung erfolgt schriftlich. Sie wird bei minderjährigen Musiklernenden vom Erziehungsberechtigten unterschrieben und wird 
durch die Bestätigung der Musikwerkstattleitung rechtswirksam. Für die stets aktuelle Richtig- und Vollständigkeit der 
Kontaktdaten ist der / die Vertragspartner/in verantwortlich. 
 

Aufnahme der Musikschüler 
Die Anmeldung muss schriftlich bei der Werkstattleitung durch die Musiklernenden, bzw. sollten diese minderjährig sein 
stellvertretend durch deren Erziehungsberechtigten, bis spätestens zum 31. Juli des vorangegangenen Werkstattjahres erfolgen. 
Die Zeit bis zum 31. Dezember des Musikwerkstattjahres gilt als Probezeit, zu deren Ablauf der Kurs mit einer Frist von 4 Wochen 
zum Monatsende gekündigt werden kann. Nach der Probezeit verlängert sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit. 
 

Ausscheiden der Musiklernenden im Grundsatz 
Die Abmeldung vom Unterricht zum Ende des laufenden Musikwerkstattjahres, d.h. zum 31. August, muss schriftlich bis zum 31. 
Juli des laufenden Musikwerkstattjahres erfolgen. Sofern keine fristgerechte Abmeldung erfolgt, verlängert sich der Unterricht um 
ein weiteres Musikwerkstattjahr. 
Eine Abmeldung muss schriftlich bei der Musikwerkstattleitung durch die Musiklernenden, bzw. sollte diese minderjährig sein 
stellvertretend durch deren Erziehungsberechtigten erfolgen. 
Musiklernende können unbeschadet des § 8 der allgemeinen Geschäftsbedingungen während des Musikwerkstattjahres nicht 
von der Teilnahme an der Musikwerkstatt abgemeldet werden. 
 

Ausscheiden der Musiklernenden aus besonderen Grund 
Bei Umzug (Nachweis) oder längerer (mindestens sechs Wochen) Krankheit (Attest) können Musiklernende mit einer 
vierwöchigen Kündigungsfrist zum Monatsende innerhalb des Schuljahres abgemeldet werden. 
Musiklernende scheiden überdies aus der Musikwerkstatt aus 
a) mit Feststellung ungenügenden Fortschrittes oder bei Verstößen gegen diese allgemeinen Geschäftsbedingungen 
b) bei Verzug in der Zahlung der Gebühren (Zahlungsrückstatt von mindestens drei Monatsgebühren). 

Ausfall von Musikunterricht 
Der ausgefallene Musikunterricht wird, wenn möglich bis zum Schuljahresende nachgehholt. Falls ein Nachholunterricht nicht 
möglich ist, wird am Ende des Schuljahres die Monatsgebühr wie folgt abgerechnet: 
a) bei 0 – 3 Ausfälle wird keine Musikwerkstattgebühr rückerstattet 
b) bei 4 – 7 Ausfälle wird eine Monatsgebühr rückerstattet 
c) bei 8 – 11 Ausfälle werden zwei Monatsgebühren rückerstattet 
 
Informationen gemäß § 13/14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 

Der Schulverband Mittelschule Saal a.d.Donau nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandelt Ihre 
personenbezogenen Daten deswegen vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser 
Datenschutzerklärung. Die DSGVO sieht eine Aufklärung über die Datenerhebung und eine Benachrichtigung aller Betroffenen 
vor, deren personenbezogene Daten automatisch gespeichert werden und deren Daten zur Erfüllung eines Vertrags notwendig 
sind. 
 

Verarbeitungszweck 
Der Schulverband Mittelschule Saal a.d.Donau bedient sich zur Verwaltung des Unterrichts einer automatisierten 
Datenverarbeitung. Dabei werden die Daten der Schüler*innen, Erziehungsberechtigten und Zahlungspflichtigen entsprechend 
der Anmeldung erfasst. Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Telefon, E-Mail, mögliche Ermäßigung (mit 
Nachweis), sowie im Falle des Gebühreneinzugs die Bankverbindung werden in einer Datei gespeichert. 
 

Datenkategorie und Herkunft 
Wir verarbeiten Kommunikationsdaten und Vertragsdaten. Die Daten dazu wurden uns von Ihnen übermittelt. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass Sie Ihre Angaben freiwillig machen. 
 

Weitergabe an Dritte 
Ihre Namen und Telefonnummern und E-Mailadressen werden an die Lehrer weitergeleitet. Im Falle des Gebühreneinzugs 
werden Name, Vorname und Bankverbindung an die Kreissparkasse Kelheim übermittelt. Weitere Übermittlungen finden nicht 
statt, es sei denn, die Musikwerkstatt wäre durch die aktuelle Gesetzgebung hierzu verpflichtet. Ihre Daten werden nach der 
Erhebung bei der Musikwerkstatt so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die 
jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Sofern Ihre Daten für den ordnungsgemäßen Betrieb unserer Einrichtung nicht mehr 
benötigt werden, werden diese von uns gelöscht. Dies ist in der Regel 10 Jahre nach der letzten Teilnahme an einem Unterricht 
der Fall. Sollten Sie eine vorherige Löschung wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wenn Sie gegen die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten Widerspruch eingelegt haben, erfolgt die sofortige Löschung der 
Daten. Das Zustandekommen einer vertraglichen Bindung und die Teilnahme am Musikwerkstattunterricht ist ohne diese Daten 
nicht möglich. 
 

Rechte der betroffenen Person 
Ihnen stehen Auskunftsrechte sowie Recht auf Berichtigung, Ergänzung oder Löschung personenbezogener Daten im Einzelfall 
zu. Ihre Rechte sind in der EU-Datenschutz-Grundverordnung geregelt. Vom Auskunftsrecht können Sie jederzeit Gebrauch 
machen. Sie können die Datenspeicherung ganz oder teilweise verweigern, müssen jedoch dann davon ausgehen, dass wir Ihre 
Anmeldung nicht bearbeiten und nicht zu einem vertraglichen Abschluss bringen können. Durch Ihre Unterschrift auf dem 
Schulungsvertrag bestätigen Sie auch die Freiwilligkeit ihrer Angaben und stimmen der Verarbeitung dieser Daten zu. Sie haben 
das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung unrichtiger, unvollständiger oder vermeidbarer personenbezogener Daten. 
Sie haben in diesen Fällen das Recht auf Berichtigung, Ergänzung und Löschung personenbezogener Daten. Dies kann zu einer 
Einschränkung der Verarbeitung oder auch zur Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten führen, soweit 
rechtliche Belange dem nicht entgegenstehen. Sie können jederzeit von uns schriftlich Auskunft ersuchen, welche Ihrer Daten bei 
uns gespeichert sind. 

 


